
An alle Führungskräfte

So nicht!

Arbeiten auf Dächern

Der Ort: Eine ältere Lager- und Garagenhalle. Sie wurde gera-
de umgebaut – mit Solaranlage auf dem Dach. Einige Trägerstan-
gen dafür waren schon montiert.  
 
Die Situation: Ein Mitarbeiter sollte die restlichen Träger-
stangen anbringen. Der Vorgesetzte wusste, dass das zu betre-
tende Dach mit alten Wellasbestplatten gedeckt war, unterbro-
chen von instabilen Lichtkuppeln aus Kunststoff. Deshalb wies 
er den Beschäftigten darauf hin, unbedingt Laufbohlen auszule-
gen und ein Schutznetz anzubringen.  
 

Der Fehler: Der Mitarbeiter nahm das Netz zwar entgegen, 
brachte es jedoch nicht an. Er legte keine Laufbohlen aus, son-
dern benutzte wenige Schalbretter. Er bestieg das Dach ohne 
PSA gegen Absturz. Als er abrutschte und versehentlich auf die 
nicht tragfähige Lichtkuppel trat, brach diese durch.

Die Folgen: Der Beschäftigte stürzte 5 m tief auf den Beton-
fußboden und verstarb. 
 
Handeln Sie jetzt !



Sondern  so !

Aufstiege und Zugänge zum Dach müssen sicher sein. So müs-
sen z. B. Anlegeleitern gegen Ausgleiten, Umfallen, Abrutschen 
und Einsinken gesichert sein. Halten Sie den Anlegewinkel von 
65–75 Grad ein.

Nicht durchsturzsichere Dächer dürfen nur auf Laufbohlen oder 
Arbeitsstegen betreten werden. Diese müssen mindestens 0,5 m 
breit sein.

An Öffnungen von Dachflächen oder nicht durchsturzsicheren 
Lichtkuppeln müssen Sicherungen wie z. B. Schutznetze vor-
handen sein, die ein Hinein fallen oder -treten verhindern.

Sofern es die Umstände erfordern und keine Absturz sicherungen 
wie Dachfanggerüste zur Verfügung stehen, kann auch PSA ge-
gen Absturz eingesetzt werden. Dies kann z. B. der Fall sein, 
wenn Schneelasten zu entfernen sind.

Weitere Informationen:
 
§§ 2, 8, 31 DGUV Vorschrift 1 – 
   Grundsätze der Prävention   
§§ 7, 10, 12, 13  DGUV Vorschrift 38 –  
   Bauarbeiten (BGV C22)

www.bgrci.de
Beachten Sie auch die firmeninternen Regelungen.

Praxishandbuch Baustoffe – Steine – Erden
• A 1.1  Persönliche Schutzausrüstungen
• A 1.2  PSA gegen Absturz
• A 1.11.  Gefährdungsbeurteilung
• A 3.1  Arbeits- und Schutzgerüste
• A 3.2  Absturzsicherungen
• A 3.3  Leitern



Für Ihre Unterlagen

Checkliste  
„Arbeiten auf Dächern“

Führen Sie eine Gefährdungsbeurteilung durch und  

erstellen Sie eine Arbeitsanweisung.

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Unterweisen Sie die Mitarbeiter und dokumentieren  

Sie die Unterweisung.

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Schaffen Sie sichere Zugänge zum Dach  

(z. B. Leiter, Treppenturm, Dachaustritt).

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Sorgen Sie für sichere Verkehrswege auf dem Dach  

(z. B. Laufbohlen).

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Überprüfen Sie die Absturzsicherungen nach außen  

und innen (z. B. Gerüste, Schutznetze).

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Stellen Sie sicher, dass es Transportmöglichkeiten für 

Lasten gibt (z. B. Schrägaufzug).

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Überprüfen Sie, ob PSA gegen Absturz erforderlich ist.  

Wenn ja, müssen die Anschlagpunkte vorhanden und 

gekennzeichnet sein.

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Stellen Sie sicher, dass die erforderliche Persönliche 

Schutzausrüstung getragen wird.

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Stellen Sie wirksame Erste-Hilfe-Maßnahmen auch für den 

Fall auf, dass ein ins Seil gefallener Mitarbeiter gerettet 

werden muss.

 ja, erledigt/ 
 liegt vor

 nein, wird erledigt/erstellt
 bis  

 durch

Als verantwortungsvolle Führungskraft stellen Sie die folgenden Punkte sicher:



Unterweisungsnachweis  
„Arbeiten auf Dächern“

Datum:

Unternehmen:

Name des Unterweisenden:

Betrieb/Abteilung:

Ort der Unterweisung:

Teilnehmer:

Name, Vorname

Unterweisender

Unterschrift

Vorgesetzter zur Kenntnis

Spartenprävention Rohstoffe - Baustoffe (Sparte 1)
Theodor-Heuss-Str. 160 · 30853 Langenhagen  
Telefon +49 6221 5108-61300 · Fax +49 6221 5108-22699 · www.bgrci.de  


